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Teilnahmebedingungen Parcours-Gewinnspiel 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel des Naturparks Hohe Mark Westmünsterland e.V., Tiergarten 

1 in 46348 Raesfeld, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich 

ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen: 

 

Ablauf des Gewinnspiels: 

Für die angegebene Dauer des Gewinnspiels erhalten Nutzer die Möglichkeit am Gewinnspiel 

teilzunehmen. 

 

Teilnahme: 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen ist das Einreichen des korrekt ausgefüllten 

Teilnahmescheins am Naturparkhaus Tiergarten in Raesfeld notwendig. Die Teilnahme ist nur 

innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss abgegebene Scheine 

können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

 

Teilnahmeberchtigte: 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die 

Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Bei 

Minderjährigen oder in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkten Teilnehmern bedarf es der 

Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters entwsprechend diesen Bedingungen. Der 

Veranstalter ist berechtigt, sich diese Einverständniserklärung schriftlich vorlegen zu lassen. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 

Gewinnspiels beteiligten Personen und Mitglieder des Veranstalters sowie ihre 

Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen 

Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, 

bespielsweise (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung 

des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem 

Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 

Teilnahme am Gewinnspiel. 

 

Gewinn und Übermittlung des Gewinns: 

Die Ausgabe des kleinen Überraschungsgeschenks erfolgt ausschließlich im Naturparkhaus 

Tiergarten Schloss Raesfeld, Tiergarten 1 in 46348 Raesfeld nach fristgerecht eingereichtem, 

korrekt ausgefüllten Teilnahmescheins zum Parcours-Gewinnspiel. Die Aushändigung des 



 

 

Überraschungs-Geschenks erfolgt ausschließlich an den Übermittler des Teilnahmescheins 

bzw. an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Teilnehmers. Ein Umtausch oder eine 

Barauszahlung des Geschenks sind nicht möglich. 

 

Mit der Inanspruchnahme des Geschenks verbundene Zusatzkosten (z.B. die Anreise zum 

Naturparkhaus Tiergarten Schloss Raesfeld) gehen zu Lasten des Gewinnspiel-Teilnehmers. 

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 

und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Das gilt insbesondere für jegliche Gründe, die 

einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Parcours-Gewinnspiel und die Inanspruchnahme des Überraschungs-

Geschenks ist nur der Nachweis über Volljährigkeit bzw. über die gesetzliche Vertretung zu 

bringen. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben diesbezüglich 

wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass keinerlei Daten über Teilnehmer an Dritte 

weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Parcours-Gewinnspiel sind an den 

Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Homepage www.naturpark-

hohe-mark.de im Impressumsbereich des Veranstalters. 

Das Parcours-Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 

berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzliche Regelung, die dem in 

der unwirksam Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschafltich am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 

diesen Teilnahembedingungen. 

 

Viel Spaß bei der Teilnahme am Parcours-Gewinnspiel wünscht 

 

Der Naturpark Hohe Mark – Westmünsterland e.V. 

 

          Stand Juni 2023 
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